
Freunde und Förderer des Kabardiner Pferdes e.V., Gruselsberg 3, 94579 Zenting 

Aufnahmeantrag 

Hiermit beantrage ich, 

Name, Vorname  

Geburtsdatum  

Straße  

PLZ, Wohnort  

Telefon  

E-Mail  

 

die Aufnahme in den Verein ab dem ___________________________ 

Jahresbeitrag (bitte ankreuzen): 

o erwachsene aktives Mitgliede      30,00€ 

o erwachsene inaktives, förderndes Mitglied    _______ (mind. 30€) 

o reduzierter Beitrag für Kinder unter 18 Jahrenoder auf Antrag  18,00€ 

Der Einzug erfolgt jährlich bis zum 30.Mai, es erfolgt keine gesonderte Vorabinformation. 

Ort, Datum, Unterschrift 

 

____________________________  
(bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters) 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
(wiederkehrende Zahlungen) 

Gläubiger-Identifikationsnummer:  

Ich ermächtige den Verein „Freunde und Förderer des Kabardiner Pferdes e.V.“ Zahlungen von meinem Konto 

mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen 

Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 

Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Kreditinstitut   ________________________________________________________________________________  

BIC   ________________________________________________________________________________________ 

IBAN   _______________________________________________________________________________________ 

Kontoinhaber   ________________________________________________________________________________ 
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert. 

 

_________________, den ____________________        _____________________________________ 
(bei Minderjährigen ist die Unterschrift einer erziehungsberechtigten Person zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt sich die erziehungsberechtigte Person bereits die 

Kosten der Mitgliedschaft für die Dauer der Mitgliedschaft der minderjährigen Person längstens bis zur Volljährigkeit zu übernehmen. 


